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Das Gemeinwohl »auf der Kippe«? Anmerkungen zu Christian 
Blum

Christian Blum greift eine Frage 
auf,1 die ich mir vor 20 Jahren selbst 
vorgelegt habe und die ich, wie 
mir im Rückblick scheint, seinerzeit 
nicht befriedigend beantwortet ha­
be. In der Politischen Theorie muss 
man wohl innerhalb der Gesamt­
heit interessanter Fragen eine Teil­
menge von überzeugend beantwort­
barer Fragen unterscheiden. Ich bin 
nicht sicher, ob die Frage nach der 
sozialen Referenz des Gemeinwohl­
konzepts der letzteren Kategorie 
zugehört. Genau genommen kann 
mit dieser sozialen Referenz zweier­
lei gemeint sein: zum einen, sozusa­
gen angebotsseitig, die Frage nach 
den verpflichtenden Handlungsmo­
tiven, von denen gemeinwohlorien­
tierte Akteure sich leiten lassen (sol­
len). Zum anderen die Frage nach 
den kollektiven Destinatären, deren 
Wohl von jenen Akteuren bestimmt 
wird. Das republikanische politische 
Denken geht davon aus, dass die­
se beiden sozialen Referenzen des 
Gemeinwohls koinzidieren: In bei­
den Hinsichten lautet die Antwort, 
dass es alle einander in Solidarität 
verbundenen und wechselseitig ver­
pflichteten Bürger sind, die das Ge­
meinwohl zugleich erzeugen und ge­
nießen.2

Libertäre Abwehr

Ohne ein Konzept des »Gemein­
wohls« beziehungsweise des »öffent­
lichen Interesses« wird man in der 
Politischen Theorie wenig ausrichten 
können – und das gilt erst recht 
für die politische Praxis. Man stel­
le sich einmal vor, ein um politi­
sche Unterstützung werbender Poli­
tiker – oder auch ein beliebiger in­
dividueller oder kollektiver Akteur 
aus der Zivilgesellschaft – träte mit 
der Behauptung auf, das Konzept 
sei entweder unbestimmbar und in­
haltsleer oder, wo nicht, doch nor­
mativ ganz unverbindlich,3 da in 
freiheitswidriger Weise »kollektivis­
tisch«. Eine solche Person beginge 
offensichtlich den Akt einer massi­
ven Selbst-Diskreditierung; dies je­
denfalls im Kontext einer halbwegs 
robusten liberalen politischen Kul­
tur, die zureichend immun ist ge­
gen die Subversionsversuche der li­
bertären Modephilosophie.4 Sie gä­
be sich als jemand zu erkennen, 
der vom »Gemeinwohlinteresse des 
Staatsbürgers« zugunsten von allein 
maßgeblichen »jeweils eigenen Inter­
essen des Gesellschaftsbürgers« ka­
tegorial absieht.5
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Dieser Misslichkeit kann man, so­
fern man an der libertären Entwer­
tung des Gemeinwohlkonzepts fest­
halten möchte, allenfalls in einer von 
zwei Weisen entkommen. Entweder 
bestreitet man, der berühmten Be­
hauptung6 von Margaret Thatcher 
folgend, dass es so etwas wie eine 
Gemeinschaft (societal community7) 
überhaupt gibt, um deren Wohl und 
Wehe es insgesamt geht. Dann gibt 
es nur Individuen und Familien und 
deren Wohlergehen, das sich in der 
Tradition des Utilitarismus zur Sum­
me eines gemeinen Wohls der vielen 
Individuen aggregieren lässt.8 Oder 
man folgt der von Hayek und Fried­
man radikalisierten Lehre von einer 
unsichtbaren Hand der Marktkräfte, 
deren naturwüchsig-heilsames Wir­
ken nur dann zur Geltung kommen 
kann, wenn irgendeine Vorstellung 
von Gemeinwohl nicht in die Moti­
vation des Handelns eingeht.9 Der 
sozialen Verantwortung des Unter­
nehmens ist dieser neoliberalen Leh­
re zufolge nur dann Genüge getan, 
wenn es Profit macht, anstatt sich 
um (angebliche) Gemeinwohlbelan­
ge zu kümmern. Die frontale Kritik 
libertärer Positionen an »kollektivis­
tischen« Freiheitsgefährdungen und 
regulativer Politik schlechthin folgt 
der Parole »Verbote verbieten!«; sie 
lässt sich freilich auf massive logi­
sche und politische Abenteuer ein.10

Im Verlauf der Corona-Pandemie 
ist deutlich geworden, dass exe­
kutives Staatshandeln, also das 
höherrangige Gemeinwohlziel der 
gesundheitspolitischen Bekämpfung 

der Pandemie, die Gewährleistung 
grundrechtlicher Freiheiten zwar 
nicht abzuschaffen, aber doch auf 
unbestimmte und unter Umständen 
lange Zeit zu suspendieren nöti­
gen kann. Davon sind – mit prä­
zedenzlosen Konfliktfolgen – für li­
berale Demokratien so konstitutive 
Freiheitsrechte wie die Gewerbefrei­
heit, die Freiheit der Religionsaus­
übung, das Versammlungsrecht und 
die Freizügigkeit betroffen.

Staatszuständigkeit?

Doch mit der Kritik an diesen bei­
den denkbaren Notlösungen, mit de­
nen sich das libertäre Denken be­
hilft, ist indes ein Konzept des Ge­
meinwohls noch keineswegs geret­
tet. Zwei Argumente lassen den Ge­
brauch des Konzepts zweifelhaft er­
scheinen. Zum einen liegt auf der 
Hand, dass der Singular »des« Ge­
meinwohls deshalb nicht einschlägig 
ist, weil es eine Pluralität von Aus­
deutungen gibt, die Handlungsmo­
tive und Ergebnisbewertungen des 
Gemeinwohls betreffen. Insofern ist 
das Konzept seinem Inhalt nach, 
wie so viele sozialwissenschaftliche 
Grundbegriffe, »essentially contes­
ted«.11 Zum anderen steht keines­
wegs fest, dass es in modernen 
Gesellschaften und ihren (angenom­
men: intakten) kapitalistischen De­
mokratien so etwas wie ein weithin 
geteiltes Einverständnis darüber ge­
ben kann, was unter Gemeinwohl zu 
verstehen ist. Vielmehr kann in ideo­
logiekritischer Perspektive der Ein­

2.

Das Gemeinwohl »auf der Kippe«? 31

Leviathan, 51. Jg., 1/2023

https://doi.org/10.5771/0340-0425-2023-1-30 - Generiert durch IP 216.73.216.35, am 27.02.2026, 01:21:37. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0340-0425-2023-1-30


wand stark gemacht werden, dass 
die Rede vom Gemeinwohl so gut 
wie stets trügerisch auf die Annahme 
hinausläuft, dass Konflikte im Na­
men herrschender Ideen und Bewer­
tungen harmonisiert werden kön­
nen. Gemeinwohlbehauptungen wä­
ren insofern a limine als ideologische 
(Selbst-)Täuschungen zu kritisieren.

Diesen zweiten Einwand möchte 
ich kurz illustrieren. Bekanntlich 
operieren die vorgeschriebenen For­
mulierungen von Amtseiden, mit de­
nen Angehörige von Regierungen 
ihr Amt antreten, mit zwei Arten 
von Selbstverpflichtungen – einer 
positiven und einer negativen. Ein 
Beispiel ist die Formulierung des 
Amtseides nach Artikel 53 der Lan­
desverfassung von Nordrhein-West­
falen. Nach dieser Vorschrift haben 
Mitglieder der Landesregierung vor 
Amtsantritt zu schwören, dass »ich 
meine ganze Kraft dem Wohle des 
Landes Nordrhein-Westfalen [vor­
mals: »dem Wohle des deutschen 
Volkes«] widmen, [und] seinen Nut­
zen mehren [und] Schaden von ihm 
wenden […] werde« – dies alles 
unter Meidung von Verstößen ge­
gen Normen wie Gewissenhaftigkeit, 
Gesetzes- und Verfassungstreue und 
»Gerechtigkeit«. Mit der positiven 
Selbstverpflichtung leisten die Verei­
digten ein Versprechen, das »Wohl« 
einer politischen Gemeinschaft zu 
fördern, während sie sich mit der ne­
gativen dazu verpflichten, Schaden 
von jener Gemeinschaft nach Kräf­
ten (und optional mit Gottes Hilfe) 
abzuwenden. Dabei bleibt das, was 

jeweils gefördert oder abgewendet 
werden soll, gänzlich im Vagen und 
situativ bestimmten Wertungen und 
Machterhaltungskalkülen der verei­
digten Akteure anheimgestellt. Es 
bleibt ganz ungewiss, worin Nutzen 
und Schaden, Wohl und Wehe »des« 
Gemeinwesens genau bestehen, wel­
che Teile desselben wie betroffen 
sind und wie Verletzungen der posi­
tiven und negativen Selbstverpflich­
tungen gegebenenfalls zu erkennen 
und zu ahnden sind.

Nehmen wir als weiteres Beispiel 
eine (aus Sicht der Zentralbank 
unerwünscht12) hohe Inflationsrate. 
Der Schaden einer ceteris paribus 
sinkenden Kaufkraft von Einkom­
men kann durch Anhebung des 
Leitzinses abgewendet werden, wo­
durch dem Gemeinwohl der Ver­
tragseinkommen beziehenden Kon­
sumenten gedient wird. Gleichzei­
tig bewirkt jene Anhebung aber 
eine Verteuerung von Investitionen, 
die eine Minderung der Beschäfti­
gungssicherheit von Arbeitnehmern 
nach sich zieht. Es fehlt jedoch 
an einem anerkannten und operativ 
handhabbaren Kalkül, das es erlau­
ben würde, den Vorteil der einen 
mit dem Nachteil der anderen über­
zeugend zu verrechnen und so zu 
einer operationalen Bestimmung ei­
nes wirtschaftspolitisch zu realisie­
renden Gemeinwohls zu gelangen. 
Sehr viel drastischer stellt sich das­
selbe Problem eines unauflösbaren 
Gemeinwohl-Dilemmas dar, wenn 
man über die Frage eines globalen 
und mittelfristigen klimapolitischen 
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Gemeinwohls nachdenkt. Hier ste­
hen die Verursacher der Klimakrise 
im Globalen Norden den nationa­
len Eliten des Südens gegenüber, die 
sich zum bestenfalls schwach kom­
pensierten Verzicht auf ihre karbon-
basierten Industrialisierungs- und 
Wachstumsoptionen genötigt sehen, 
also zur manifesten Schädigung des­
sen, was sie als ihr Wohl betrachten 
können.

Wo politische Eliten und policy 
maker die Erfüllung von Gemein­
wohlkriterien reklamieren, handelt 
es sich oft durchaus um die Füg­
samkeit der Politik gegenüber Par­
tikularinteressen, zum Beispiel die 
von Investoren an steuerlichen Pri­
vilegien. Der bloße Anschein ei­
nes Gemeinwohlbezugs wird Politi­
ken gerne dadurch verliehen, dass 
zur Vertröstung von Verlierern ein 
– meist zeitversetzt wirksamer – 
trickle down-Effekt postuliert wird. 
Nach der Logik von beliebten Phra­
sen wie feeding sparrows by feeding 
horses oder the rising tide lifts all 
boats wird die Gewissheit von Ef­
fekten in Aussicht gestellt, die em­
pirisch eintreten, doch sehr wohl 
auch ausbleiben können. Im letzte­
ren Falle handelt es sich um eine 
Täuschung durch Gemeinwohl-Ideo­
logien.

Ein weiteres Problem ergibt sich 
aus der paradoxen Figur einer ex­
klusiven beziehungsweise lokalen 
Gemeinwohldefinition. So wird be­
richtet, dass die EU die Verwendung 
einiger Pestizide aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes verboten hat, 

sie jedoch weiterhin zu produzieren 
und in Länder der Dritten Welt zu 
verkaufen gestattet.13 Ähnlich pro­
blematisch ist das Ergebnis, wenn 
ein nach utilitaristischer Perpektive 
aggregativ konzipiertes Gemeinwohl 
(»größtes Glück der größten Zahl«) 
als das einer Mehrheit verstanden 
wird, der gegenüber die Schlechter­
stellung oder auch nur die Nicht­
begünstigung, das heißt die relati­
ve Deprivation einer Minderheit als 
unbeachtlich behandelt wird. Aber 
politische Entscheidungen, die, wie 
Blum schreibt, »für alle gut« sind, 
dürften eine seltene Ausnahme dar­
stellen. Sehr einschlägig (und klima­
politisch aktuell) ist auch Blums 
Hinweis auf die Gefahr »präsentisti­
scher« Konzepte des Gemeinwohls, 
welche die Berücksichtigung zukünf­
tiger Personen und Generationen 
vernachlässigen. Aber wie könnte 
man das vermeiden?14 Insofern er­
scheinen mir, in Übereinstimmung 
mit Blums Ausführungen über einen 
»majoritären Individualismus«, so­
wohl exklusive wie aggregative Kon­
zepte des Gemeinwohls nicht ernst­
haft vertretbar.15 Übereinstimmung 
besteht auch, wenn Blum betont: 
»Mehrheit und Allgemeinheit […] 
sind zwei verschiedene Dinge.«

Dann mag der Autor aber doch 
nicht darauf verzichten, die Titel­
frage positiv zu beantworten, näm­
lich im Sinne des »sozialen Ho­
lismus« der nationalstaatlichen Ge­
meinschaft und ihres Wohls. Er 
tut das in seiner Fußnote 31 mit 
affirmativem Bezug auf den über­

Das Gemeinwohl »auf der Kippe«? 33

Leviathan, 51. Jg., 1/2023

https://doi.org/10.5771/0340-0425-2023-1-30 - Generiert durch IP 216.73.216.35, am 27.02.2026, 01:21:37. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0340-0425-2023-1-30


bordenden Nationalismus von Max 
Webers Freiburger Antrittsvorlesung 
von 1895. Ist es unfair, sich hier 
an die amerikanische MEGA-Dem­
agogie (Make America great again) 
erinnert zu fühlen? Ebenso wenig 
verzichtet er auf einen Versuch, 
auszubuchstabieren, »was es bedeu­
tet, ein Gemeinwesen als Ganzes 
besserzustellen«, und kommt im Er­
gebnis auf eine »Liste von allge­
meinen Werten, die streng objektiv 
sind« – wie etwa die ökologischen 
und gesundheitlichen Voraussetzun­
gen der »Reproduktionsfähigkeit des 
Gemeinwesens«. Warum aber offen­
bar nur des eigenen Gemeinwesens 
unter implizitem Ausschluss von An­
strengungen, die etwa dem äthiopi­
schen Bürgerkrieg oder der pakista­
nischen Hungersnot Einhalt gebieten 
könnten?

Viele Gemeinwohldiskurse neh­
men sich ausgesprochen paternalis­
tisch aus – so zum Beispiel, wenn 
sie unter Berufung auf allgemeine 
Normen des Guten und Gerechten 
den Sprachgebrauch zu regulieren 
bestrebt sind. Sie versuchen, Nor­
men Geltung zu verschaffen, die we­
der auf tragfähigen sachlichen Grün­
den noch auf dem empirischen Kon­
sens derjenigen beruhen, die zum 
Beispiel zu »korrekten« Rede- und 
Denkweisen aufgerufen werden. Ob 
sich mit diesen an der Lage angebli­
cher Opfer zum Beispiel sexistischen 
und rassistischen Sprachgebrauchs 
im Ernst etwas zum Besseren ändert, 
steht durchaus dahin. Mit Sprachpo­
litik ist ihnen wenig gedient, zumal 

»woke« Sprachroutinen mit ihrem 
womöglich geheuchelten Wohlwol­
len16 wie eine Camouflage wirken, 
die ihnen die kämpferische Konfron­
tation mit diskriminierenden Prakti­
ken eher erschweren. Sprachpolizei­
lichen Tugendwächtern dagegen die­
nen sie zum wohlfeilen Genuss ihrer 
eigenen Rechtschaffenheit.

Das deutsche Strafrecht kennt den 
Tatbestand der »gemeinschädlichen 
Sachbeschädigung« (§ 304 StGB), 
der neuerdings im Zusammenhang 
mit sogenannten »Klebeprotesten« 
Aufmerksamkeit gefunden hat. Ge­
schütztes Rechtsgut ist hier das öf­
fentliche Interesse an der Unver­
sehrtheit von Gegenständen und 
ihrer symbolischen Ausstrahlung auf 
das öffentliche Leben, nicht das pri­
vate Interesse der Eigentümer sol­
cher Gegenstände. Strafbar macht 
sich, wer »Gegenstände der Vereh­
rung einer […] Religionsgesellschaft 
oder Sachen, die dem Gottesdienst 
gewidmet sind, oder Grabmäler, öf­
fentliche Denkmäler, Naturdenkmä­
ler, Gegenstände der Kunst, der Wis­
senschaft oder des Gewerbes, welche 
in öffentlichen Sammlungen aufbe­
wahrt werden oder öffentlich aufge­
stellt sind, oder Gegenstände, welche 
zum öffentlichen Nutzen oder zur 
Verschönerung öffentlicher Wege, 
Plätze oder Anlagen dienen, beschä­
digt oder zerstört«. Im Falle der Kle­
beproteste wird offenbar davon aus­
gegangen, dass selbst eine kurzfristi­
ge und für den Gegenstand (zum 
Beispiel einen Bildrahmen im Muse­
um) ganz folgenlose »Entwürdi­
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gung« von Gegenständen »gemein­
schädlich« sein kann. Die unterstell­
te Schädlichkeit mag ja sehr wohl 
eine fiktive sein, zumindest eine in 
hohem Maße strittige. Blum bezieht 
sich hier befürwortend auf soge­
nannte meritorische Güter wie spezi­
fische Kulturlandschaften, die »nicht 
bedeutsam sind für das Gemeinwe­
sen, weil sie geschätzt werden, son­
dern sie werden – idealiter – ge­
schätzt, weil sie bedeutsam für das 
Gemeinwesen sowie seine Geschich­
te und Identität sind«. Hier bleibt 
zumindest offen, wer aus welchen 
Gründen zu solchen unvermeidlich 
paternalistischen Bestimmungen be­
fugt sein sollte, sofern diese über 
identitätsstiftende, wenn auch stets 
im Fluss begriffene Gegebenheiten 
wie die einer gemeinsamen Sprache 
und Geschichte hinausgehen.

»Verzivilgesellschaftlichung«

Trotz dieser langen Reihe von Ein­
wänden gegen herrschende Gemein­
wohldiskurse möchte ich abschlie­
ßend zeigen, dass und warum die 
in der Zivilgesellschaft verankerte 
und handlungsmotivierende Idee ei­
nes Gemeinwohls ein zunehmend 
bedeutsames funktionales Desiderat 
für die Politik kapitalistischer De­
mokratien ist. Van Dyk und Haub­
ner17 haben in ihrer Schrift Com­
munity-Kapitalismus Phänomene be­
schrieben und (wenn auch mit 
einer gewissen Unschlüssigkeit) be­
wertet, die sie als »Verzivilgesell­
schaftlichung der Sozialen Frage« 

3.

bezeichnen. Gemeint sind damit 
Praktiken der tätigen Verantwortung 
von Akteuren, die sich freiwillig und 
außerhalb vertraglicher oder arbeits­
rechtlicher Formalisierung nichter­
werblich im Modus der »Sorge« 
und der »Gabe« helfend engagie­
ren. Die Autorinnen lassen die Fra­
ge letztlich unentschieden, ob es 
sich bei der politischen Förderung 
dieser Phänomene zivilgesellschaftli­
chen Engagements überwiegend um 
eine neoliberale Strategie »ausbeu­
terischer Krisenbearbeitung«18 oder 
doch vielmehr um emanzipatorische 
Errungenschaften auf dem Wege 
zu einer dekommodifizierten »Post­
erwerbsarbeit« handelt – und woran 
das eine oder das andere zu erken­
nen wäre.

Wie dem auch sei. Das funktio­
nale Erfordernis von moralischen 
Ressourcen19 aktionsbereiter Verant­
wortung für das Wohlergehen der 
Angehörigen kleinerer oder größerer 
Gemeinschaften ist eines, das keines­
wegs allein im Bereich sozialer Dien­
ste akut ist. Vielmehr sind staatliche 
Akteure in zahlreichen Politikfeldern 
mit der Tatsache konfrontiert, dass 
die Erfolgsaussicht staatlicher Politi­
ken mit den Verhaltensdispositionen 
und der einsichtigen Mitwirkung 
von Bürgern steht und fällt, die für 
Erwägungen des Gemeinwohls zu­
mindest nicht völlig taub sind. Das 
Kommunikations-, Gesundheits-, Er­
nährungs-, Konsum-, Erziehungs-, 
Mobilitäts-, Erwerbs-, Spar- und In­
vestitionsverhalten von Bürgern ist 
zur maßgeblichen Determinante von 
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Erfolgen in den entsprechenden Po­
litikfeldern geworden. Die politik- 
und gesetzesvollziehende Gewalt ist 
zu Teilen gleichsam an die Zivilge­
sellschaft übergegangen.

Diese überragende und wohl noch 
zunehmende Relevanz von zivilge­
sellschaftlichen Verhaltensdispositio­
nen und Handlungsmotiven erklärt 
sich aus einer dreiteiligen Konfigu­
ration der Bedingungen, unter der 
sich das policy-making in kapitalis­
tischen Demokratien abspielt. Zum 
einen reicht das klassische Instru­
ment des staatlichen Rechtszwangs 
bei weitem nicht aus, um das Han­
deln der Bürger positiv wie nega­
tiv in politisch angestrebter Weise 
zu lenken. Weder Maskengebrauch 
noch Tempolimit oder Rauchverbot 
können allein mit polizeilichen oder 
strafrechtlichen Mitteln durchgesetzt 
werden. Zum anderen sind ökono­
mische Anreize, also monetäre Kos­
ten und Prämien, ebenso unzulängli­
che Mittel gemeinwohlverträglicher 
Steuerung. Aus beiden Erfahrungen 
hat sich – wenn ich recht sehe: mit 
ambivalenten Erfolgen und daher 
nur für kurze Zeit – eine verbrei­
tete Favorisierung von Nudging20 

ergeben, also ein »liberal-paternalis­
tisches« Design von Verhaltensan­
stößen und Informationsflüssen, das 
ohne Befehl und Bepreisung, aller­
dings auch ohne deliberative Modi­
fikation von Präferenzen und kom­
munikatives Handeln zur Konditio­
nierung erwünschter Handlungswei­
sen von Bürgern beitragen soll. Drit­
tens ist die staatliche Politik durch 

ihre notorischen fiskalischen Eng­
pässe daran gehindert, die institutio­
nellen Infrastrukturen und Dienst­
leistungen bereitzustellen, die das 
Gemeinwohl durch reine öffentliche 
Güter gewährleisten würde.21 Ein 
aktuelles Beispiel für eine so zustan­
de kommende strukturelle Gemein­
wohlverfehlung ist die Undurchführ­
barkeit von Plänen für eine dau­
erhaft gebührenfreie und quantita­
tiv bedarfsgerechte Organisation des 
öffentlichen Personenverkehrs. Statt­
dessen ergeht der Appell, auf die Au­
tofahrt zum Arbeitsplatz zu verzich­
ten und lieber Bus oder Fahrrad zu 
benutzen.

Diese Trias von Politik-Beschrän­
kungen erklärt die große strategi­
sche Bedeutung von Loyalität und 
Gemeinsinn, kooperativen Disposi­
tionen und verständiger Erfüllung 
von freiwillig eingegangenen Bürger­
pflichten. Diese objektive strategi­
sche Bedeutung gewährleistet natür­
lich keineswegs, dass die genannten 
Einstellungen und Verhaltensweisen 
auch tatsächlich aufwachsen oder 
dass der von vielen Beobachtern 
wahrgenommene Trend eines »dimi­
nishing sense of the common good 
worldwide«22 aufgehalten oder um­
gekehrt würde. Das Beispiel des 
Personenverkehrs macht immerhin 
deutlich, dass die Frage nach der 
sozialen Referenz des Gemeinwohl­
konzepts nicht nur unbeantwortbar, 
sondern möglicherweise auch müßig 
ist. Oder genauer: Sie kann mit dem 
Verweis auf eine unbestimmte Viel­
zahl von Entitäten beantwortet wer­
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den, die von der Familie und Nach­
barschaft bis zur Weltgesellschaft 
wählbar sind.
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